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Zum Internationalen Tag der Muttersprache -
Untersuchung zur Sprachkompetenz Münchner Schüler durchführen

Antrag Nr. 14-20 / A 05020 
von der BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
vom 20.02.2019, eingegangen am 20.02.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach §60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmitglieder nur auf Ge-
genstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat zuständig ist. Bei den von Ihnen mittels
Antrag vom 20.02.2019 vorgebrachten Anregungen handelt es sich jedoch um eine laufende 
Angelegenheit, die für die Stadt München keine grundsätzliche Bedeutung hat und auch keine 
erhebliche Verpflichtung erwarten lässt. Daher obliegt deren Besorgung nach Art. 37 Abs. 1 
GO und §22 GeschO dem Oberbürgermeister, weshalb eine Beantwortung auf diesem Wege 
erfolgt.

In Ihrem Antrag baten Sie um Durchführung einer repräsentativen Studie zur Sprachkompe-
tenz an Münchner Grundschulen durch die Landeshauptstadt München. Insbesondere sollten 
hierbei die Mundart-Kenntnisse in bairischer und anderen Regionalsprachen dokumentiert und
ausgewertet werden.

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Alle Grundschulen sind staatliche Schulen, die Verantwortung liegt in dieser Angelegenheit 
beim Freistaat Bayern. Regelungen zur Erhebung von Daten gibt das Bayerische Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus (StMUK) vor. Die Durchführung von Studien in Grundschulen 
liegt daher im Aufgabenbereich des Freistaates Bayern.
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Gemäß der Bekanntmachung des damaligen Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst aus dem Jahr 1979 (S. 127) in Verbindung mit dem KMS vom 
03.09.2009 Nr. III-5 O 4106-6.53358 bedürfen statistische Erhebungen zwingend der Genemi-
gung des Kultusministeriums. Voraussetzung für die Genehmigung einer statistischen Daten-
erhebung, ist u.a. die „Anerkennung eines erheblichen pädagogisch-wissenschaftlichen Inter-
esses“.

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten.
Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Beatrix Zurek
Stadtschulrätin


